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Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes und Schnittstellen zum Kinderzuschlag, 
Wohngeld und Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Alleinerziehende Eltern sind besonders stark von Armut betroffen und armuts-
gefährdet. Viele Kinder, deren Eltern getrennt leben, erhalten keinen oder nur 
geringen Barunterhalt. Zahlt ein Elternteil keinen Unterhalt, haben Alleinerzie-
hende für ihre Kinder Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Dieser wurde bis zum 
30. Juni 2017 jedoch nur bis zum 12. Lebensjahr des Kindes und maximal 
72 Monate lang ausgezahlt. Zum 1. Juli 2017 hat der Gesetzgeber diese Begren-
zungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz gestrichen. Die Auswirkungen die-
ser – an sich begrüßenswerten – Reform auf Alleinerziehende mit kleinen Ein-
kommen illustrieren allerdings einmal mehr, was Anne Lenze und Antje Funcke 
2016 in einer Studie für die Bertelsmann Stiftung als Teil einer „Sozialleistungs-
falle“ beschrieben haben: Alleinerziehende, die bisher statt Unterhaltsvorschuss 
Kinderzuschlag, Wohngeld und Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabe-
paket erhalten haben, können mit dem Unterhaltsvorschuss finanziell schlechter 
gestellt sein. Grund dafür sind bestehende Schnittstellenprobleme mit anderen 
Sozialleistungen, wie auch die vorrangige Beantragung des Unterhaltsvorschus-
ses: Der Unterhaltsvorschuss wird auf den Kinderzuschlag voll angerechnet, 
was zu einem Wegfall der Leistung führen kann. Auch beim Wohngeld zählt er 
mit zum Haushaltseinkommen und wirkt anspruchsmindernd. Besteht plötzlich 
weder ein Anspruch auf Kinderzuschlag, noch auf Wohngeld, entfällt automa-
tisch auch der Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 
(BuT) für die betroffenen Kinder. Bei der Berechnung des Mindestbedarfs im 
Unterhaltsrecht, sind Aufwendungen für Freizeit, kulturell-soziale Teilhabe und 
Persönlichkeitsentwicklung jedoch nicht berücksichtigt, da die Berechnungs-
grundlage die sozialrechtlichen Regelbedarfe sind, bei denen entsprechende 
Aufwendungen wiederum in die Leistungen für Bildung und Teilhabe ausgela-
gert wurden. Den Verlust dieser Leistungen kann der Unterhaltsvorschuss des-
halb für einen Teil der alleinerziehenden Geringverdienerinnen und Geringver-
diener finanziell nicht ausgleichen. Nachdem der Verband alleinerziehender  
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Mütter und Väter sowie viele Betroffene mehrfach auf diese Problematik auf-
merksam machten, haben CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag für die 
19. Legislaturperiode vereinbart zu prüfen, „wie Kinderzuschlag, Wohngeld, 
Kinderunterhalt und/oder Unterhaltsvorschuss besser aufeinander abgestimmt 
werden können“ (S. 19, Zeile 709 bis 711).  

Konsequenzen aus der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes an den Schnitt-
stellen zum Kinderzuschlag, Wohngeld und Leistungen nach dem Bildungs- und 
Teilhabepaket 

1. Wie viele Alleinerziehende erhalten nach Kenntnis der Bundesregierung 
nach der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes vom 1. Juli 2017 heute 
Unterhaltsvorschuss für ihre Kinder (bitte mit Angabe des Alters des Kindes 
bzw. der Kinder und Anzahl der Kinder, Verteilung nach Bundesland auflis-
ten)?  

Die Geschäftsstatistik zum Unterhaltsvorschuss erfasst die Anzahl der leistungs-
berechtigten Kinder alleinerziehender Elternteile an bestimmten Stichtagen. Die 
aktuellsten vorliegenden Zahlen beziehen sich auf den 31. Dezember 2017. Es 
werden die Leistungsfälle erfasst, für die zum Stichtag Leistungen nach dem Un-
terhaltsvorschussgesetz bewilligt sind. Die örtlich unterschiedlich hohen Anteile 
der Ende 2017 noch nicht abschließend entschiedenen Anträge auf Leistungen 
nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind nicht erfasst. 

Die Anzahl der Kinder je Elternteil wird mangels Leistungserheblichkeit nicht 
erhoben. 
  

 Zahl der Fälle, in denen Unterhaltsleistungen gezahlt wurden, nach Alter der Leistungsberechtigten 
  

  

  

  

Land Fälle  
insge- 
samt  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

Baden- 
Württemberg 51.301 930 1.952 2.362 2.818 3.034 3.452 3.627 3.860 3.730 3.955 4.006 4.003 2.899 2.470 2.446 2.196 1.952 1.609 

Bayern 63.850 1.356 2.579 3.059 3.630 3.954 4.386 4.376 4.424 4.516 4.813 4.736 4.589 3.609 3.237 3.087 2.909 2.562 2.028 

Berlin 30.527 449 1.411 1.795 2.214 2.496 2.985 2.971 2.737 2.511 2.570 2.296 2.148 841 713 694 653 583 460 

Brandenburg 26.917 518 1.019 1.293 1.579 1.834 2.021 2.150 2.193 2.086 2.068 1.945 1.852 1.423 1.227 1.150 994 843 722 

Bremen 7.334 168 460 577 613 676 694 595 554 528 509 476 459 198 178 166 168 163 152 

Hamburg 21.269 573 1.119 1.285 1.481 1.508 1.670 1.578 1.562 1.569 1.575 1.544 1.445 981 814 716 678 607 564 

Hessen 39.705 637 1.599 1.919 2.362 2.650 2.818 3.157 3.084 3.072 3.101 3.053 2.910 2.054 1.730 1.539 1.527 1.390 1.103 

Mecklenburg- 
Vorp. 25.152 528 972 1.198 1.483 1.574 1.814 1.931 1.886 1.907 1.797 1.720 1.673 1.425 1.330 1.177 1.008 965 764 

Niedersachsen 67.268 1.385 2.782 3.545 4.192 4.519 4.854 4.974 4.957 4.838 4.768 4.839 4.624 3.392 3.150 2.816 2.830 2.668 2.135 

Nordrhein- 
Westfalen 145.910 2.955 6.644 8.214 9.592 10.265 11.320 11.369 11.081 10.844 10.941 10.538 10.214 6.629 5.697 5.445 5.161 4.760 4.242 

Rheinland- 
Pfalz 29.488 557 1.159 1.452 1.672 1.969 2.116 2.146 2.156 2.237 2.278 2.100 2.049 1.531 1.394 1.333 1.233 1.187 919 

Saarland 8.358 206 367 419 493 540 589 596 627 622 637 578 609 402 419 358 346 296 254 

Sachsen 45.976 753 1.664 2.062 2.463 2.919 3.323 3.490 3.509 3.391 3.427 3.396 3.247 2.717 2.331 2.107 2.013 1.794 1.370 

Sachsen- 
Anhalt 27.701 493 1.071 1.397 1.733 1.829 2.052 2.132 2.158 2.101 2.070 1.970 1.920 1.583 1.230 1.108 1.095 1.012 747 

Schleswig- 
Holstein 26.051 584 1.152 1.432 1.526 1.798 1.962 1.950 1.912 1.852 1.913 1.934 1.863 1.278 1.189 1.043 1.002 961 700 

Thüringen 24.513 426 876 1.148 1.342 1.488 1.697 1.848 1.853 1.803 1.829 1.771 1.723 1.455 1.286 1.179 1.036 1.017 736 

Insgesamt 641.320 12.518 26.826 33.157 39.193 43.053 47.753 48.890 48.553 47.607 48.251 46.902 45.328 32.417 28.395 26.364 24.849 22.760 18.505 

Quelle: BMFSFJ 
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2. Wie viele Kinder von Alleinerziehenden haben nach Kenntnis der Bundes-
regierung einen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bil-
dungs- und Teilhabepaket), weil sie 

a) Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), 

b) Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), 

c) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 

d) Wohngeld oder 

e) Kinderzuschlag (§ 6 Bundeskindergeldgesetz – BKGG) beziehen (bitte 
Angaben seit 2013, Anzahl und Alter der Kinder, Bundesland auflisten)? 

3. Wie viele Kinder von Alleinerziehenden nehmen nach Kenntnis der Bundes-
regierung mindestens eine Leistung des Bildungs- und Teilhabepakets in An-
spruch (bitte Angaben seit 2013, Anzahl und Alter der Kinder, Bundesland 
auflisten)? 

Die Fragen 2 und 3 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet. 
Im Rechtskreis SGB II, SGB XII und AsylblG wird unter „Anspruch auf Leistun-
gen des BuT-Paketes“ ein Anspruch dem Grunde nach und somit Frage 2a als 
Frage nach der Anzahl aller potenziell anspruchsberechtigten minderjährigen 
Kinder in Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften verstanden. Demgegenüber 
wird unter „Inanspruchnahme des BuT-Paketes“ in Frage 3 ein positiv beschie-
dener Antrag auf Bildungs- und Teilhabeleistungen und die entsprechende kon-
krete Leistungserbringung für minderjährige Kinder in Alleinerziehenden-Be-
darfsgemeinschaften verstanden.  
Die Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch (Grundsicherungsstatistik SGB II) berichtet ausschließlich über 
die im Rechtskreis SGB II gewährten Leistungen des Bildungs- und Teilhabepa-
ketes (im Folgenden: Bildungspaket) und stellt die Leistungsberechtigten mit 
festgestelltem Leistungsanspruch dar. Diese Daten liegen seit dem Berichtsmonat 
Mai 2015 vor. Personen, die potenziell zwar einen Anspruch hätten, diesen aber 
nicht wahrnehmen, können nicht abgebildet werden.  
Zwar weist die Statistik den Bestand minderjähriger unverheirateter leistungsbe-
rechtigter Kinder in Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 
833 000 aus. Da sich hierunter aber Personen befinden können, die eine Ausbil-
dungsvergütung erhalten, somit auch dem Grunde nach keinen Anspruch auf 
Leistungen des Bildungspakets haben (vgl. § 28 Absatz 1 Satz 2 SGB II), und die 
Anzahl dieser Personen nicht ermittelt werden kann, liegen der Bundesregierung 
zur Anzahl der potenziell Anspruchsberechtigten keine Erkenntnisse vor. 

Nach aktuellen Daten für den Dezember 2017 gab es in diesem Monat 266 000 
unter 18-jährige sogenannte minderjährige unverheiratete Kinder (MUK) mit 
festgestelltem Leistungsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) 
in Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften. Davon waren 74 000 Leistungsbe-
rechtigte unter 6 Jahre, weitere 164 000 Leistungsberechtigte zwischen 6 bis un-
ter 15 Jahre und 27 000 Leistungsberechtigte über 15 Jahre alt. Detaillierte Er-
gebnisse für die Jahre 2015 bis 2017 (jeweils Berichtsmonat Dezember) nach 
Bundesländern können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Bei der 
Interpretation der Daten ist zu beachten, dass es in den Monaten Februar und Au-
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gust jeweils zu deutlich höheren Werten aufgrund der Gewährung des Schulbe-
darfspakets kommt. In diesen Monaten fällt der Wert etwa doppelt so hoch aus 
wie in den übrigen Monaten. 

 



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 5 – Drucksache 19/2531 

Zur Einordnung der in der Tabelle dargestellten Daten wird auf Folgendes hinge-
wiesen: Liefert ein kommunaler Träger des Bildungspakets keine Daten oder er-
weisen sich Daten eines Trägers als unplausibel, erfolgt für die betreffenden Job-
center beziehungsweise Kreise keine Veröffentlichung in der statistischen Be-
richterstattung und auch im Landeswert des zugehörigen Bundeslandes sowie im 
Bundeswert sind diese Daten nicht enthalten.  

In der Statistik zum Bildungs- und Teilhabepaket werden die Leistungsempfänger 
seit 2015 für das 4. Kapitel SGB XII, seit 2017 für das 3. Kapitel SGB XII und 
seit 2016 für das AsylblG statistisch quartalsweise für die einzelnen Monate er-
fasst. Die zuvor zum Jahresende erhobenen Bildungsleistungen haben die Zahl 
der Leistungsempfänger dagegen deutlich untererfasst und werden hier nicht nä-
her dargestellt. Die Statistik erhebt allein die Leistungsempfänger nicht aber dif-
ferenziert nach Haushaltstypen, in denen diese leben. Daher liegen für die beiden 
o. g. Leistungsgesetze keine Daten zur Beantwortung der Fragen vor. Hilfsweise 
werden hier die ab 2017 systematisch vergleichbaren Informationen zur Gesamt-
zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Bildungs- und Teilhabeleistungen 
genannt. Danach erhielten im August 2017 rd. 14 Tausend Personen im SGB XII 
und rd. 78 Tausend im AsylblG Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes. 

In Wohngeldhaushalten mit Alleinerziehenden haben 

2013 rund 70.000 Kinder 
2014 rund 65.000 Kinder 
2015 rund 60.000 Kinder 

  2016* rund 130.000 Kinder 
Quelle: Statistisches Bundesamt;  
* Wohngeldreform zum 1.1.2016 

Wohngeld bezogen. Diese Kinder haben potentiell Anspruch auf Leistungen des 
Bildungspakets. Informationen über das Alter der Kinder im Wohngeld und eine 
Verteilung der betroffenen Kinder auf die Bundesländer liegen der Bundesregie-
rung nicht vor. 

Statistische Daten getrennt nach Kindern von Alleinerziehenden und aus Paarfa-
milien, die Kinderzuschlag beziehen, liegen der Bundesregierung nicht vor.  

Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) hat ergeben, dass etwa 14 Prozent der Familien, die Kin-
derzuschlag beziehen, Alleinerziehenden-Haushalte sind (BMFSFJ Monitor Fa-
milienforschung, 2013).  

Im Bereich des BKGG wird die Zahl der tatsächlichen Empfänger des Bildungs-
pakets statistisch nicht erfasst. Voraussetzung für einen Anspruch auf Leistungen 
des Bildungspakets nach dem BKGG ist der Bezug von Kinderzuschlag oder 
Wohngeld. Die vorstehend ausgewiesenen Bezieher hatten potenziell auch einen 
Anspruch. Die Zahlen der Wohngeldempfänger und der Kinderzuschlagskinder 
überschneiden sich. Eine Gesamtzahl kann nicht gebildet werden. 

4. Wie viele Alleinerziehende erhalten nach Kenntnis der Bundesregierung 
Kinderzuschlag (bitte Angaben seit 2013, Anzahl und Alter der Kinder, Bun-
desland auflisten)? 

Es wird auf Antwort zu den Fragen 2 und 3 verwiesen. 
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5. Wie viele Alleinerziehende erhalten nach Kenntnis der Bundesregierung 
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (bitte die letzten fünf Jahre auflis-
ten)? 

 
Wohngeldhaushalte von Alleinerziehenden  

2012 54.478 
2013 50.464 
2014 43.559 
2015 37.610 

2016* 78.384 
Quelle: Statistisches Bundesamt; 
* Wohngeldreform zum 1.1.2016 

Hierbei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass durch die Wohngeldreform zum 
1. Januar 2016 (Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des 
Wohnraumförderungsgesetzes vom 2. Oktober 2015, BGBl. I S. 1610) der Frei-
betrag für Alleinerziehende nach § 17 Nummer 3 des Wohngeldgesetzes neu ge-
regelt und erhöht worden ist (vgl. Dritter Bericht der Bundesregierung über die 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland und Wohngeld- und Mie-
tenbericht 2016, Bundestagsdrucksachen 18/13120, S. 131 Nummer 2.1 und 
S. 133 Nummer 2.2). 

6. Erhebt die Bundesregierung im Rahmen der Geschäftsstatistik zum Unter-
haltsvorschuss, wie viele der Unterhaltsvorschuss beziehenden Kinder paral-
lel außerdem  

a) Kinderzuschlag erhalten und/oder  

b) in Haushalten leben, die Wohngeld beziehen und/oder wird sie das zu-
künftig tun?  

Falls nein, warum nicht? 

Die Erhebung von Fällen, in denen parallel zum Unterhaltsvorschuss Kinderzu-
schlag bzw. Wohngeld bezogen wird, ist im Rahmen der Geschäftsstatistik zum 
Unterhaltsvorschuss nicht möglich, da der Bezug dieser Leistungen im Bereich 
des Unterhaltsvorschussgesetzes nicht leistungserheblich ist. 

7. Wie viele Alleinerziehende beziehen nach Kenntnis der Bundesregierung 
aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes aufgrund der Anrech-
nungsmodalitäten keinen Kinderzuschlag, kein Wohngeld und dementspre-
chend keine Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket mehr und 
sind nun finanziell schlechter gestellt? 

Der Bundesregierung liegen dazu keine statistischen Daten vor. 
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8. Um welchen Betrag können Alleinerziehende seit der Reform des Unter-
haltsvorschussgesetzes aufgrund der Anrechnungsmodalitäten mit Blick auf 
Kinderzuschlag, Wohngeld und den Leistungen nach dem Bildungs- und 
Teilhabepaket maximal finanziell schlechter gestellt sein? 

Durch den Bezug von Unterhaltsvorschuss kann es für Alleinerziehende aufgrund 
der Anrechnung als Einkommen bei Kinderzuschlag und Wohngeld zu einer Leis-
tungsverringerung kommen. Ein entsprechender maximaler Betrag lässt sich 
nicht ermitteln. Die Anrechnungsmodalitäten bezogen auf den Unterhaltsvor-
schuss stellen sich bei den einzelnen Leistungen wie folgt dar:  
Der Kinderzuschlag von 170 Euro fällt bei einem Bezug von Unterhaltsvorschuss 
von 205 Euro für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren bzw. von 273 Euro für 
Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren vollständig weg. Dies gilt jedoch nicht für 
Kinder im Alter bis 5 Jahre bei einem Unterhaltsvorschuss von 154 Euro. Hier 
kann sich noch ein Kinderzuschlag von 16 Euro ergeben. 
Auch das Wohngeld verringert sich durch die Anrechnung des Unterhaltsvor-
schusses als Einkommen. Denn das Wohngeld ist eine einkommensabhängige 
Leistung. Zusätzliches Einkommen (z. B. in Form von Unterhaltsvorschuss oder 
Unterhalt eines Elternteils) führt daher grundsätzlich zu einer Verringerung des 
Wohngeldes, bei niedrigen Wohngeldleistungen kann es auch zu einem Wegfall 
des Wohngeldanspruchs des Haushalts kommen. Der Anspruch auf Wohngeld ist 
neben dem Einkommen von einer Vielzahl anderer Faktoren (u. a. Höhe der 
Miete, Anzahl der Haushaltsmitglieder, Beitrag zu Sozialversicherungen) abhän-
gig. Bei einer Erhöhung des wohngeldrechtlichen Gesamteinkommens von Haus-
halten mit Kindern um 10 Euro kann die Verringerung des Wohngeldanspruchs 
in einer Spanne von 3 bis 6 Euro liegen. Die maximale Verringerung der Wohn-
geldleistungen durch die Reform des Unterhaltsvorschusses ist nicht bekannt. 

Fällt nicht nur der Kinderzuschlag, sondern auch das Wohngeld vollständig weg, 
entfällt der Anspruch auf das Bildungspaket. 

9. Wie bewertet es die Bundesregierung, dass Alleinerziehenden, die vor der 
Reform Anspruch auf Kinderzuschlag, Wohngeld oder Leistungen nach dem 
Bildungs- und Teilhabepaket hatten, mit der Reform des Unterhaltsvorschus-
ses und dessen vorrangiger Beantragungspflicht weniger Einkommen zur 
Verfügung steht? 

10. Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus dieser finanziellen 
Verschlechterung für Alleinerziehende? 

11. Durch welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung sicherzustel-
len, dass Alleinerziehenden mit kleinen Einkommen nicht weniger monatli-
ches Einkommen zur Verfügung steht, als vor der Reform des Unterhalts-
vorschussgesetzes? 

Die Fragen 9 bis 11werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet. 
Seit dem Ausbau des Unterhaltsvorschusses werden grundsätzlich alle minder-
jährigen Kinder bis 17 Jahre von Alleinerziehenden, die keinen ausreichenden 
Kindesunterhalt vom anderen Elternteil erhalten, durch staatliche Leistungen un-
terstützt. Im Interesse der Mehrheit der Alleinerziehenden richtete sich beim Aus-
bau der Leistung im Jahr 2017 der Fokus darauf, dass alle Kinder unter 18 Jahren 
durch den Unterhaltsvorschuss oder gegebenenfalls stattdessen durch Leistungen 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch unterstützt werden. 
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Im Koalitionsvertrag ist ein Maßnahmenpaket zur Verringerung der Kinderarmut 
vereinbart. Ein besonderes Augenmerk soll auf einkommensschwache Familien, 
insbesondere auch Alleinerziehende und kinderreiche Familien, gelegt werden. 
Es wird geprüft, wie Kinderzuschlag, Wohngeld, Kindesunterhalt und/oder Un-
terhaltsvorschuss besser aufeinander abgestimmt werden können, um Schnittstel-
lenprobleme zu minimieren. 

12. Plant die Bundesregierung, Alleinerziehenden, die davon betroffen sind, eine 
Wahlmöglichkeit zwischen Unterhaltsvorschuss und Kinderzuschlag zu er-
möglichen?  

Wenn nein, was spricht von Seiten der Bundesregierung dagegen? 

13. Wie bewertet die Bundesregierung den Vorschlag, die vorrangige Beantra-
gung von Unterhaltsvorschuss vor dem Kinderzuschlag gemäß § 6a Absatz 3 
BKKG als nicht zumutbare Anstrengung zur Einkommenserzielung des Kin-
des einzustufen, wenn die betroffene Familie dadurch finanziell schlechter 
gestellt würde, als mit Erhalt des Kinderzuschlags (vgl. www.vamv.de/positionen/ 
themen/familienpolitik/kinderzuschlag/)?  

Aus welchen Gründen kommt die Bundesregierung zu ihrer Bewertung? 

Die Fragen 12 und 13 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 
Eltern sind ihren Kindern gegenüber aus dem Verwandtschaftsverhältnis heraus 
unterhaltspflichtig. Leben die Eltern eines minderjährigen Kindes getrennt, erfüllt 
der Elternteil, bei dem das Kind aufwächst, seinen Unterhaltsbeitrag in der Regel 
durch Pflege und Erziehung des Kindes. Der andere Elternteil ist barunterhalts-
pflichtig. Zahlt der barunterhaltspflichtige Elternteil keinen oder keinen ausrei-
chenden Unterhalt, wird dem Kind Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvor-
schussgesetz gewährt.  

Die Einführung eines Wahlrechts würde die vorrangige Unterhaltsverpflichtung 
der Eltern infrage stellen und zugleich den staatlichen Rückgriff bei dem anderen 
Elternteil wegen des Unterhaltsvorschusses verhindern, der – ebenso wie der Kin-
derzuschlag – aus Steuermitteln finanziert wird. 

Pläne der Bundesregierung zur besseren Abstimmung von Kinderzuschlag, Wohn-
geld, Kinderunterhalt und/oder Unterhaltsvorschuss 

14. Welche konkreten Schritte plant die Bundesregierung zur Umsetzung des im 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vereinbarten Prüfauftrags 
hinsichtlich einer besseren Abstimmung von Kinderzuschlag, Wohngeld, 
Kinderunterhalt und/oder Unterhaltsvorschuss? 

15. Welchen Zeitplan verfolgt die Bundesregierung für die jeweiligen Schritte 
zur Umsetzung des o. g. Prüfauftrags, und falls noch keine Zeitplanung be-
steht, bis wann soll diese erstellt werden? 

16. Wann konkret und in welcher Form ist mit der Bekanntgabe erster Zwischen-
ergebnisse des o. g. Prüfverfahrens zu rechnen?  

17. Wann konkret und in welcher Form ist mit der Veröffentlichung der Ender-
gebnisse des o. g. Prüfverfahrens zu rechnen?  

18. Welche Reformoptionen hinsichtlich einer besseren Abstimmung von Kin-
derzuschlag, Wohngeld, Kinderunterhalt und/oder Unterhaltsvorschuss er-
wägt die Bundesregierung konkret?  
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19. Durch welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung, die finanzielle 
Schlechterstellung von alleinerziehenden Geringverdienerinnen und Gering-
verdienern seit dem Ausbau des Unterhaltsvorschusses bis zum Inkrafttreten 
gesetzlicher Änderungen zur Behebung der Eingangs erörterten Schnittstel-
lenproblematik rückgängig zu machen bzw. zu vermeiden? 

Die Fragen 14 bis 19 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet. 
Die Bundesregierung prüft, wie Kinderzuschlag, Wohngeld, Kinderunterhalt und/ 
oder Unterhaltsvorschuss besser aufeinander abgestimmt werden können. 

Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, ist es Ziel der Bundesregierung, ein Maß-
nahmenpaket zur Verringerung der Kinderarmut zu verabschieden. 

Ergänzend wird auf die Antwort zu den Fragen 12 und 13 verwiesen. 

Bemessung des Mindestunterhalts und Anrechnung vom Kindergeld beim Unter-
haltsvorschuss 

20. Sieht die Bundesregierung, angesichts steigender und regional höchst unter-
schiedlicher Wohnkosten, die Notwenigkeit, tatsächliche Wohnkosten bei 
der Bedarfsermittlung einzubeziehen oder den pauschalierten Wohnkosten-
wert zu erhöhen, da die Kosten für Wohnen beim Mindestunterhalt, analog 
zum Steuerrecht, nur pauschal abgedeckt werden und sich an sehr niedrigen 
Mietwerten orientieren?  

Eltern schulden ihren Kindern Unterhalt grundsätzlich nach ihrer Leistungsfähig-
keit (§ 1603 des Bürgerlichen Gesetzbuchs – BGB). Kindern steht allerdings un-
abhängig von dieser Leistungsfähigkeit ein Anspruch auf Unterhalt zumindest in 
derjenigen Höhe zu, die notwendig ist, um das eigene kindliche Existenzmini-
mum abzusichern. Diesen Minimalanspruch gegen den zahlungspflichtigen El-
ternteil regelt das Gesetz in § 1612a BGB, den sogenannten Mindestunterhalt. 
Gleich dem steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzminimum wird dieser 
Mindestunterhalt nicht nach den individuellen Lebensverhältnissen eines Kindes 
oder dessen Eltern bestimmt, sondern dient einheitlich der Gewährleistung einer 
nach den Vorgaben des Verfassungsrechts bestimmten Existenzsicherung. Wei-
tergehende Unterhaltsansprüche oder Leistungsrechte nach dem Sozialrecht, die 
dann auch Kosten des Wohnens differenziert berücksichtigen können, sind hier-
von unberührt. 

21. Sieht die Bundesregierung Handlungsbedarf, die Ungleichbehandlung bei 
der Anrechnung des Kindergeldes auf den Unterhaltsvorschuss (volle An-
rechnung), im Gegensatz zur Zahlung von Unterhalt bei barunterhaltspflich-
tigen Eltern (hälftige Anrechnung) zu ändern (wenn nein, bitte begründen)? 

Der Unterhaltsvorschuss dient als besondere Hilfe für alleinerziehende Elternteile 
und ihre Kinder der Absicherung des Mindestunterhalts und gewährleistet damit 
zugleich (mittelbar) das sächliche Existenzminimum für die Kinder. 

Der Umfang des Unterhaltsvorschusses richtet sich dabei nach dem auf der 
Grundlage von § 1612a BGB in der Mindestunterhaltsverordnung festgelegten 
und nach Altersstufen gestaffelten Mindestunterhalt. Der Mindestunterhalt ent-
spricht dem sächlichen Existenzminimum des Kindes, dessen Höhe wiederum 
sich aus dem Existenzminimumbericht der Bundesregierung ergibt.  

Nach § 2 Absatz 2 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) mindert sich der Un-
terhaltsvorschuss um das für ein erstes Kind nach § 66 des Einkommensteuerge-
setzes (EStG) oder § 6 des BKGG zu zahlende Kindergeld.  
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Das bedeutet, dass für Kinder alleinerziehender Elternteile durch den Unterhalts-
vorschuss zusammen mit dem Kindergeld unabhängig von der Höhe des Einkom-
mens der Alleinerziehenden jedenfalls der gesamte Mindestunterhalt zur Verfü-
gung steht. 

Anspruchsvoraussetzung und Mitwirkungspflicht beim Unterhaltsvorschuss 

22. Besteht laut Bundesregierung eine Verletzung der Mitwirkungspflicht laut 
§ 1 Absatz 3 des Unterhaltsvorschussgesetzes für Alleinerziehende und da-
mit der Verlust eines Unterhaltsanspruch, wenn sie bzw. er sich weigert, die 
Auskünfte, die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich sind, zu ertei-
len oder bei der Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthaltes des an-
deren Elternteils mitzuwirken, wenn  

a) der Mutter der Vater des Kindes unbekannt ist, 

b) die Mutter, trotz Verhütung, unbeabsichtigt schwanger geworden ist und 
die Identität des Vaters nicht kennt, da es sich um einmaligen Ge-
schlechtsverkehr, ohne die Absicht ein Kind zu zeugen, handelte? 

In der Antwort wird davon ausgegangen, dass mit der Formulierung „Verlust ei-
nes Unterhaltsanspruchs“ der „Verlust des Anspruchs auf Unterhaltsvorschuss 
nach dem UVG“ gemeint ist und nicht der Verlust eines zivilrechtlichen Unter-
haltsanspruchs nach § 1601 ff. BGB. 

Nach § 1 Absatz 3 UVG besteht kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn 
der alleinerziehende Elternteil sich weigert, die Auskünfte, die zur Durchführung 
dieses Gesetzes erforderlich sind, zu erteilen oder bei der Feststellung der Vater-
schaft oder des Aufenthalts des anderen Elternteils mitzuwirken. Zu den Aus-
künften, die zur Durchführung des UVG erforderlich sind, gehören grundsätzlich 
auch Angaben zur Bestimmung des Vaters. Denn diese Angaben sind dafür er-
forderlich, dass das Land sich den gezahlten Unterhaltsvorschuss vom Vater nach 
§ 7 UVG wieder zurück holen kann (so genannter Rückgriff).  

Zur Erfüllung der Auskunfts- und der Mitwirkungspflicht ist erforderlich, dass 
der alleinerziehende Elternteil im Rahmen des ihm Möglichen und Zumutbaren 
die Auskünfte erteilt bzw. an der Feststellung der Vaterschaft oder des Aufent-
halts des anderen Elternteils mitwirkt. Deshalb kann im Einzelfall ein Anspruch 
auf Unterhaltsvorschuss auch dann bestehen, wenn der Vater unbekannt ist (Fall-
konstellation unter Buchstabe a der Frage), wenn die Mutter das ihr Mögliche und 
Zumutbare erfüllt hat. Schafft die Mutter jedoch durch ein bewusstes und gewoll-
tes Verhalten vor der Geburt des Kindes eine Situation, in der die Feststellung der 
Vaterschaft und damit der Rückgriff auf einen Vater von vornherein ausgeschlos-
sen ist, besteht kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, denn die Mutter hat nicht 
alles Mögliche unternommen, um eine Ausfallleistung zu vermeiden (siehe auch 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Mai 2013, Aktenzeichen 5 C 
28/12).  

Die Fallkonstellation unter Buchstabe b der Frage ist ein Unterfall der Fallkons-
tellation unter Buchstabe a. Wenn unabsichtlich keine Identitätsfeststellung des 
Vaters mehr möglich ist, kann ein Anspruch auf Unterhaltsausfallleistung nach 
§ 1 UVG bestehen.  
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Die Prüfung des Anspruchs auf Unterhaltsvorschuss im Einzelfall einschließlich 
der Erfüllung der Pflichten nach § 1 Absatz 3 UVG obliegt den nach § 9 Absatz 1 
Satz 2 UVG zuständigen Unterhaltsvorschussstellen.  

Steht kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss zu, wird der Unterhalt des Kindes 
im Bedarfsfall durch Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
sichergestellt.
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